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Vereinsordnung des  
CVJM Steinheim an der Murr e.V.   

 

I. Allgemeines 

§ 1 Vereinsordnung 

(1) Alle in dieser Vereinsordnung enthaltenen Paragrafen sind als Ergänzung zur 
Satzung des CVJM Steinheim an der Murr e.V. zu sehen und dürfen nicht im 
Widerspruch zur Satzung stehen. Die Vereinsordnung dient der Umsetzung der 
Satzung. 

(2) Die Vereinsordnung wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegt 
geändert oder aufgehoben. 

 

II. Finanzen 

§ 2 Höhe des Mitgliedsbeitrags 

(1) Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Verdiener wird auf 35 € und für Nichtverdiener auf 
10 EUR festgesetzt.  

Der Jahresbeitrag ist auch fällig, wenn die Mitgliedschaft nicht das komplette Jahr 
besteht. 

(2) Beim Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung bereits geleisteter 
Beiträge. 

 

§ 3 Kostenerstattung von Auslagen 

(1) Nach § 3 Abs. 5 der Satzung des CVJM Steinheim e.V. haben Mitglieder und 
ehrenamtliche Mitarbeitende Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die ihnen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Dabei sind nur Kosten für 
Aufwendungen zu erstatten, die den satzungsmäßigen Zwecken entsprechen.  

(2) Der Kostenersatz für Auslagen über 150 EUR erfolgt nur nach vorheriger 
Rücksprache mit dem Vorstand. 

(3) Die Quittungsbelege der zu erstattenden Kosten sind zeitnah, soweit möglich 
innerhalb des gleichen Kalenderjahres, zur Erstattung vorzulegen.  
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III. Mitglieder 

§ 4 Informationsmedium 

Um die Mitglieder über die Arbeit des Vereins informieren zu können, dürfen die Daten 
der Mitglieder, ohne dass es einer besonderen Zustimmung bedarf, bei dem zu diesem 
Zwecke genutzten Dienstleister (derzeit CleverReach) hinterlegt werden. 

 

IV. Organe 

§ 5 Rechnungsprüfer  

(1) Die Wahl der Rechnungsprüfer erfolgt durch die Mitgliederversammlung 
entsprechend den Vorschlägen aus den Reihen der Mitglieder auf 4 Jahre. Mitglieder 
des Vorstands können nicht zu Kassenprüfern bestellt werden. Wiederwahl ist 
möglich. 

(2) Die Wahl erfolgt per Handzeichen mit relativer Mehrheit. Bei Nachwahl erfolgt die 
Wahl nur noch für die verbleibende Arbeitsperiode der Rechnungsprüfer. 

(3) Die Mitglieder des Vorstands haben die Tätigkeit der Kassenprüfer zu unterstützen. 

(4) Die Rechnungsprüfer überprüfen, ob 

  die Finanz- und Vermögensbestände den Angaben im Jahresabschluss 
entsprechen, 

  die Ausgaben sachlich gerechtfertigt, rechnerisch richtig und korrekt belegt 
sind,  

  die Mittel wirtschaftlich verwendet wurden. 

Die Rechnungsprüfer nehmen ihre Aufgabe gewissenhaft und unparteiisch wahr. Sie 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 

§ 6 Schlussbestimmungen 

Diese Vereinsordnung wurde an der Mitgliederversammlung vom 25.06.2021 
beschlossen. Sie ist ab 18.10.2021 (Eintragung der neuen Satzung ins 
Vereinsregister) gültig. 


